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POLTAX  DIE HELLEN FELDER SIND VOM STEUERZAHLER, DIE DUNKLEN FELDER VOM FINANZAMT 

AUSZUFÜLLEN, MASCHINELL, MIT DEM COMPUTER BZW. HANDSCHRIFTLICH, MIT SCHWARZER 
BZW. BLAUER TINTE  

1. Steueridentifikationsnummer 2. Nummer der Unterlagen  3. Status 
 

VAT-R 
 

ANTRAG AUF REGISTRIERUNG  
ALS STEUERZAHLER VON WAREN UND LEISTUNGEN 

 

Rechtsgrundlage: Art. 96 und 97 des Gesetzes vom 11. März 2004 über die Steuer von Waren und Leistungen (G.bl. Nr. 54, Pos. 535 mit 
späteren Änderungen), weiter „Gesetz“ genannt.  
Ort der Antragstellung: 
1). Unternehmen im Sinne des Art. 15 des Gesetzes legen den Antrag beim Leiter des zuständigen Finanzamtes vor. Die Zuständigkeit 
ergibt sich aus dem Ort, an dem die zu versteuernde Tätigkeit stattfindet. Findet diese Tätigkeit auf dem Zuständigkeitsgebiet von zwei 
bzw. mehreren Finanzämtern, wird der Antrag von juristischen Personen bzw. von nicht juristischen Personen beim Leiter des 
Finanzamtes vorgelegt, je nach Anschrift des Sitzes, bei natürlichen Personen entscheidet darüber der Wohnort.  
2). Unternehmen, die im Sinne des Art. 15 des Gesetzes keine Tätigkeit ausüben, legen den Antrag beim Leiter des - nach Sitz des 
Unternehmens - zuständigen Finanzamtes vor. 
3). Unternehmen ohne Wohnort bzw. Sitz oder eines festen Ortes der ausgeübten Tätigkeit auf dem Gebiet Polens legen den Antrag beim 
Leiter des Zweiten Finanzamtes Warszawa Srodmiescie vor. 
 

A. ZWECK UND ORT DER ANTRAGSTELLUNG SOWIE INFORMATIONEN ÜBER DIE 
ZUSTÄNDIGKEIT DES FINANZAMTES 
 

4. Zweck der Antragstellung (Bitte das zutreffende Kästchen ankreuzen): 
⁭ 1. Registrierung   ⁭ 2. Aktualisierung der Daten 
5. Leiter des Finanzamtes, an das dieser Antrag adressiert ist. 
…Naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa Srodmiescie, ul. Jagiellonska 15, PL 03-719 Warszawa…….. 

6. Die Finanzbehörde sowie ihre Anschrift im Land, in dem der Steuerzahler seinen Sitz bzw. Wohnsitz hat (auszufüllen von 
Steuerzahlern, die ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland haben). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Ländercode der Finanzbehörde, von der die Rede in der Pos. 6 ist.  DE  
Pos. 8 und 9 sind nur bei der Aktualisierung der Daten auszufüllen. 
8. Bereich der vorzunehmenden Änderungen (Bitte das zutreffende Kästchen ankreuzen): 
⁭ 1. Die Änderung ohne Wechsel der Finanzbehörde.  ⁭ 2. Die Änderung mit Wechsel der Finanzbehörde. 
9. Das bis zur Änderung zuständige Finanzamt (Ist nur auszufüllen bei angekreuztem Kästchen Nr. 2 in der Position 8). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

B. ANGABEN ZUM STEUERZAHLER 
 

(Die jeweiligen Positionen sind nur bei der Neuanmeldung auszufüllen.) 
* Betrifft den Steuerzahler, der keine natürliche Person ist. - **Betrifft den Steuerzahler, der natürliche Person ist. 
 

B.1. IDENTIFIKATIONSDATEN 
 

10. Art des Steuerzahlers (Bitte das zutreffende Kästchen ankreuzen): 
⁭ 1. Steuerzahler ist keine natürliche Person  ⁭ 2. natürliche Person  ⁭ 3. ausländische Person 1) 
11. Vollständiger Name */Nachname, erster Vorname, zweiter Vorname** 
………………………………………………………………………………………………………………… 
12. Verkürzter Name * /Vorname des Vaters, Vorname der Mutter** 
………………………………………………………………………………………………………………… 
13. Identifikationsnummer REGON* (Existenzgründernummer)/ Registernummer PESEL**(Personalausweisnummer) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
14. Datum der Existenzgründung*/Geburtsdatum ** (Tag – Monat – Jahr)  _ _   _ _   _ _ _ _ 
 

B.2. ANSCHRIFT DES FIRMENSITZES*/ WOHNORT** 
 

15. Land   16. Wojewodschaft (Bundesland)  17. Kreis 
………………………………………………………………………………………………………………… 
18. Gemeinde  19. Straße  20. Hausnummer  21. Wohnungsnr. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
22. Ort   23. PLZ   24. Postfach bzw. zuständiges Postamt 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

B.3. ZUSATZANGABEN ZUM STEUERZAHLER ALS AUSLÄNDISCHE PERSON 1) 

 

Pos. 25 und 26 sind auszufüllen, wenn Steuerpflicht in diesem Land festgestellt wurde. 
25. Nummer der Steuerpflicht bei Mehrwertsteuer bzw. einer anderen fälligen Steuerart in dem Land, in dem der 
Steuerzahler seinen Sitz bzw. Wohnsitz hat oder tätig ist. …………………………………………………………… 
26. Ländercode, von dem in der Pos. 25 die Rede ist.    DE  
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C. STEUERPFLICHT BEI STEUER VON WAREN UND LEISTUNGEN 
C.1. UMSTÄNDE ZUR FESTSTELLUNG DER STEUERPFLICHT 2)

 
 

Allgemeine Informationen (Bitte das zutreffendes Kästchen ankreuzen): 
⁭  27. Der Steuerzahler ist kein Steuerzahler im Sinne des Art. 15 des Gesetzes. 
⁭  28. Der Steuerzahler hat seinen Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland. 
⁭  29. Der Steuerzahler hat bei der Existenzgründung keinen Anspruch auf Freistellung, von der im Art. 113, Abs. 1 bzw. 9 des 
Gesetzes die Rede ist. 
⁭  30. Der Steuerzahler beabsichtigt die Freistellung, von der im Art. 113, Abs. 1 bzw. 9 des Gesetzes die Rede ist, bzw. er tut es 
bereits.  
⁭  31. Der Steuerzahler beabsichtigt Verkauf zu unterhalten, bzw. er tut es bereits, ausschließlich bei Freistellung von der 
Steuerpflicht von Waren und Leistungen auf der Grundlage des Art. 43, Abs. 1, Pkt. 1-2, 4-15 sowie des Art. 82. 
⁭  32. Der Steuerzahler verzichtet auf die Freistellung, bzw. hat auf sie verzichtet, von der im Art. 43, Abs. 1, Pkt. 3 des Gesetzes 
die Rede ist. 
⁭  33. Der Steuerzahler verzichtet auf die Freistellung, bzw. hat es bereits getan, von der im Art. 113, Abs. 1 bzw. 9 des Gesetzes 
die Rede ist. 
⁭  34. Der Steuerzahler verzichtet auf die Freistellung, bzw. hat es bereits getan, von der im Art. 43, Abs. 1, Pkt. 3 des Gesetzes die 
Rede ist. 
⁭  35. Der Steuerzahler verzichtet auf die Freistellung, von der im Art. 113, Abs. 1 bzw. 9 des Gesetzes die Rede ist, bzw. hat auf 
sie bereits verzichtet. 
⁭  36. Der Steuerzahler beabsichtigt Versandhandel in Polen zu betreiben, gem. Art. 24, Abs. 4 des Gesetzes, bzw. er tut es bereits. 
⁭  37. Der Steuerzahler verzichtet auf die Besteuerung des Versandhandels auf dem Gebiet Polens, gem. Art. 24, Abs. 7 des 
Gesetzes, bzw. hat bereits darauf verzichtet. 
 
38. Datum 
(Es sind anzugeben: der Tag - der Monat - das Jahr), ab dem der Steuerzahler die Freistellung in Anspruch nehmen wird, bzw. 
bereits nimmt oder ab dem der Steuerzahler diesen Anspruch verliert bzw. auf diesen verzichtet. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 
 
39. Die Steuerpflicht bei Kleinunternehmern (Das Zutreffende bitte ankreuzen): 
⁭  1. Der Unternehmer wählt das Kassenverfahren oder hat es bereits gewählt. 
⁭  2. Der Steuerzahler verliert den Anspruch auf das Kassenverfahren oder hat es bereits verloren. 
⁭  3. Der Steuerzahler verzichtet auf das Kassenverfahren. 
 
Quartal / Monat / Jahr (Anzugeben sind hier das Quartal/Jahr, seit dem das Verrechnungsverfahren gilt bzw. der Monat oder das 
Quartal/Jahr, seit dem der Anspruch auf das Verrechnungsverfahren verloren wurde, bzw. auf den verzichtet wurde. Auszufüllen ist 
nur bei vom Steuerzahler gewähltem Verrechnungsverfahren, beim Verlust des Anspruchs darauf, bzw. bei Verzicht auf diesen 
Anspruch. 
40. Quartal _  41. Jahr _ _ _ _  42. Monat _ _  43. Jahr _ _ _ _ 
 
44. Quartal- Steuererklärung (Bitte das richtige Kästchen ankreuzen): 
⁭  1. Der Steuerzahler wählt die Möglichkeit, die Steuer vierteljährlich abzurechnen, bzw. hat sie bereits gewählt. 
⁭  2. Der Steuerzahler verzichtet auf die Möglichkeit, die Steuer vierteljährlich abzurechnen, bzw. hat auf sie bereits verzichtet. 
 
Quartal/Jahr (Anzugeben ist das Quartal/Jahr der zuletzt abgegeben Quartal-Steuererklärung.) – ist nur beim Verzicht auf die 
Quartal-Steuerklärung auszufüllen. 
45. Quartal _  46. Jahr _ _ _ _ 
 
47. Besondere Verfahren (Bitte das richtige Kästchen ankreuzen): 
⁭  1. Der Steuerzahler wählt die Versteuerung in Form von einer Pauschale bei der Abrechnung der Taxidienstleistungen, bzw. hat 
sie bereits gewählt, gemäß Art. 114, Abs. 1 des Gesetzes. 
⁭  2. Der Steuerzahler wählt die Versteuerung in Form von einer Pauschale bei der Abrechnung der Taxidienstleistungen, bzw. hat 
sie bereits gewählt, gemäß Art. 114, Abs. 4 des Gesetzes. 
⁭  3. Der Steuerzahler nimmt in Anspruch die Freistellung, von der im Art. 122 die Rede ist. 
⁭  4. Der Steuerzahler verzichtet auf den Anspruch auf Freistellung, bzw. hat auf ihn bereits verzichtet, gem. Art. 123 des Gesetzes. 
 
Monat/Jahr (Anzugeben sind der Monat/das Jahr der Wahl einer die pauschalen Versteuerung bzw. des Verzichts auf diese.) – 
Auszufüllen ist nur bei der Wahl einer pauschalen Besteuerung bzw. beim Verzicht auf diese.  
48. Monat _ _   49. Jahr _ _ _ _ 
 

C.2. INFORMATIONEN ZUR STEUERERKLÄRUNG 2) 

 

Der Steuerzahler beabsichtigt folgende Art der Steuererklärung abzugeben (Bitte das richtige Kästchen ankreuzen): 
⁭  50. VAT-7 (monatlich) 
⁭  51. VAT-7K, falls Art.99, Abs. 2 bzw. 3 des Gesetzes zutrifft (vierteljährlich) 
⁭  52. VAT-7D, falls Art.99, Abs. 3 des Gesetzes zutrifft 
⁭  53. VAT-8 beim Erwerb, gem. Art.99, Abs. 8 des Gesetzes 
⁭  54. VAT-12., falls Art. 114, Abs. 3 des Gesetzes zutrifft 
 
Quartal/Monat/Jahr (Anzugeben sind das Quartal/Jahr bzw. der Monat/das Jahr, für die die erste Steuererklärung vom 
Steuerzahler abgegeben wird, die in Pos.49 bis 53 genannt ist.) 
55. Quartal _  56. Jahr _ _ _ _  57. Monat _ _  58. Jahr _ _ _ _ 
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C.3. INFORMATIONEN ZU GESCHÄFTEN INNERHALB DER GEMEINSCHAFT 2)

 
 

Dieser Teil ist von Steuerzahlern auszufüllen, von denen im Art. 97, Abs. 1, 2, 3 bzw. 13 des Gesetzes die Rede ist. 
 
⁭ 59. Der Steuerzahler, der verpflichtet ist, sich als aktiver VAT-Steuerzahler registrieren zu lassen, beabsichtigt Lieferungen bzw. 
Einkauf von Waren, darunter Lieferungen, für die Art. 100, Abs. 1, Pkt.3 des Gesetzes zutrifft, zu realisieren bzw. er tut es bereits, 
bzw. Einkauf von Waren innerhalb der Gemeinschaft, oder beabsichtigt Dienstleistungen zu erbringen, für die Art. 100, Abs. 1, 
Pkt.3 des Gesetzes zutrifft, oder aber Dienstleistungen zu beziehen, für die Art. 28b des Gesetzes zutrifft, falls diese Leistungen für 
den Steuerzahler Einfuhr von Dienstleistungen bedeuten sollten.  
⁭  60. Der Steuerzahler, der nicht verpflichtet ist, sich als aktiver VAT-Steuerzahler von registrieren zu lassen, bzw. eine juristische 
Person, die im Sinne des Art. 15 des Gesetzes kein Steuerzahler ist, beabsichtigt den Einkauf von Waren innerhalb der 
Gemeinschaft zu realisieren bzw. tut es bereits.  
⁭  61. Der Steuerzahler, der nicht verpflichtet ist, sich als aktiver VAT-Steuerzahler registrieren zu lassen, beabsichtigt 
Dienstleistungen, die vom Art. 100, Abs. 1, Pkt. 4  des Gesetzes betroffen sind, zu erbringen, bzw. er tut es bereits, oder er 
beabsichtigt Dienstleistungen zu beziehen, bzw. er tut es bereits, die vom Art. 28b betroffen sind, falls diese Dienstleistungen für 
den Steuerzahler Einfuhr von Dienstleistungen bedeuten sollten. 
 
62. Voraussichtliches Datum der Aufnahme der Aktivitäten, die in den Pos. 59, 60 bzw. 61 genannt sind. (Tag – Monat – Jahr) 
_ _  . _ _  .  _ _ _ _ 
 
Informationen zur Beendigung der Geschäfte innerhalb der Gemeinschaft (Bitte das zutreffende Kästchen nur dann ankreuzen, 
wenn kein Kästchen in den Pos. 59, 60 und 61 angekreuzt wurde): 
⁭  63. Der Steuerzahler als steuerpflichtiger VAT EU-Steuerzahler realisiert keine Lieferungen mehr sowie tätigt keine Einkäufe 
mehr innerhalb der Gemeinschaft sowie erbringt keine Dienstleistungen mehr, die vom Art. 100 Abs. 1 Pkt. 4 des Gesetzes 
betroffen sind, Er bezieht auch keine Dienstleistungen mehr, die vom Art. 28b des Gesetzes betroffen sind, falls diese für den 
Steuerzahler Einfuhr von Dienstleistungen bedeuten sollten. 
⁭  64. Das Datum der Beendigung der Aktivitäten, von denen in der Pos. 62 bzw. 63 die Rede ist, bzw. des Verzichtes auf die 
Besteuerung, von der in der Pos. 64 die Rede ist. 
(Tag – Monat – Jahr) – Ist nur dann auszufüllen, wenn in den Pos. 58, 59 und 60 keine Quartalvariante angekreuzt wurde. 
_ _  .  _ _  .  _ _ _ _ 
  

D. ERKLÄRUNG UND UNTERSCHRIFT DES STEUERZAHLERS BZW. EINER DEN 
STEUERZAHLER VERTRETENDEN PERSON 
 

Ich erkläre, dass mir die Vorschriften des Steuerstrafgesetzbuches über die Haftung für gemachte falsche Aussagen bekannt sind. 
65. Vorname   66. Name  67. Telefonnummer für ev. Rücksprachen: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
68. E-Mail-Adresse ………………………………………………………………………………………………. 
69. Datum (Tag, an dem dieses Formular ausgefüllt wurde. – Tag – Monat – Jahr)  _ _    _ _    _ _ _ _ 
70. Unterschrift (sowie Stempel) des Steuerzahlers bzw. der ihn vertretenden Person 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E. NOTIZEN DES FINANZAMTES 
 

71. Anmerkungen des Finanzamtes 
 
 
 
 
 
 
 
72. Identifikationsnummer des Sachbearbeiters, der das Formular entgegengenommen hat. 
73. Die Unterschrift des Sachbearbeiters, der das Formular entgegengenommen hat. 
 
 
 
 
1) Unter einer ausländischen Person ist ein Steuerzahler zu verstehen, der auf dem Gebiet Polens keinen Sitz, keinen festen Ort der 
unternehmerischen Tätigkeit bzw. keinen Wohnort hat. 
2) Im Teil C.1., C.2. und C.3. sind die für den Steuerzahler zutreffenden Quartalvariante anzukreuzen, auch bei der Aktualisierung 
des Antrages auf Registrierung. 


